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Gesetz zur Änderung 
des Landesmediengesetzes Nordrhein -Westfalen 

und des Telemedienzuständigkeitsgesetzes 
-14. Rundfunkänderungsgesetz -

Vom 4. Juli 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hIermIt verkündet wIrd: 

Gesetz zur Änderung 
des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen und 

des Telemedienzuständigkeitsgesetzes 
-14. Rundfunkänderungsgesetz -

Artikel 1 
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein -Westfalen 

Das Landesmediengesetz Nordrhem-Westfalen vom 2. 
Juli 2002 (Gv. NRW. S.334), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 9. Dezember 2013 (Gv. NRW. S. 875) 
geändert worden 1st, wIrd WIe folgt geändert: 

1. DIe InhaltsübersIcht wIrd WIe folgt gefasst: 

§ 1 

§ 2 

§3 

§4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

"Inhaltsüberslch t 

Abschmtt 1 
Allgememe Vorschnften 

GeltungsbereIch 

Grundsätze 

Begnffsbeshmmungen 

Abschmtt 2 
Zulassung 

Grundsätze 

Zulassungsvoraussetzungen 

Inkompatibilität 

Zulassungsverfahren 

Zulassungs bescheId 

Änderungen nach der Zulassung 

Abschnitt 3 
Übertragungskapazl tä ten 

Unterabschmtt 1 
Zuordnung 

§ 10 Grundsätze 

§ 10a Zuordnung digItaler terrestnscher Übertra
gungskapazl täten 

§ lOb Pilotversuch zur Einführung und W~Iterent
wIcklung digItaler terrestnscher Ubertra
gungstechniken 

§ 11 Zuordnungsverfahren 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§ 17 

Unterabschmtt 2 
ZuweIsung 

Z uwelsungserforderms 

ZuweIsungsvoraussetzungen 

Grundsätze 

Ausschreibung 

ZuweIsungsverfahren 

ZuweIsungsbescheId 

Unterabschmtt 3 
Belegung von Kabelanlagen 

§ 18 Analoge Kabelanlagen 

§ 19 Ausnahmen 

§ 20 Verfahren 

§ 21 DlgItalislerte Kabelanlagen 

§ 22 UnentgeltlichkeIt 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

Unterabschmtt 4 
WeIterverbreitung m Kabelanlagen 

Grundsätze 

AnzeIgepflich t 

Beanstandung und Aussetzung 

Untersagung 

Abschmtt 4 
Umstellung von analoger auf digitale Übertragung, 

Expenmenherklausel 

§ 27 Aufgabe der LfM 

§ 28 ZuweIsung 1m Rahmen von Pilotversuchen zur 
Einführung up.d WeIterentwIcklung digItaler 
terrestnscher Ubertragungstechniken 

§ 29 Programmbouquets und MultIplexe bel digIta
ler terrestnscher VerbreItung 

§ 30 ExpenmentIerklausel 

Abschmtt 5 
Anforderungen an das Programm und 

Veranstalterpflichten 

§ 31 Programmauftrag und Programmgrundsätze 

§ 31a ReglOnalfensterprogramme 

§ 32 RedaktlOnell BeschäftIgte 

§ 33 Sicherung der Memungsvlelfalt 

§ 33a Veranstaltung von und Beteiligung an Rund-
funkprogrammen durch Presseunternehmen 

§ 33b SendezeIt für unabhängIge Dntte 

§ 33c ProgrammbeIrat 

§ 33d Aufgaben des ProgrammbeIrates 

§ 33e Verpflichtungszusagen 

§ 34 ZugangsfreiheIt 

§ 35 UnzulässIge Angebote, Jugendschutz 

§ 36 

§ 37 

Verlautbarungsrecht, SendezeIt für Dntte 

Kurzbenchterstattung, europäische ProduktIo
nen, Eigen-, Auftrags- und Gememschaftspro-
duktlOnen 

§ 38 FinanzIerung, Werbung, Sponsormg, Teleshop
pmg, Gewmnsplele 

§ 38a InformatlOnsrechte 

Abschmtt 6 
Medienkompetenz, Bürgermedien und 

Mediennutzerschutz 

Unterabschmtt 1 
Grundsätze 
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§ 39 Medienkompetenz 

§ 39a Medienversammlung 

§ 40 Bürgermedien 

§ 40a Bürgerfunk 1m lokalen Hörfunk 

§ 40b ProgrammbeIträge für lokalen Hörfunk 

§ 40c Lehr- und Lernsender 

§ 40d Sendungen m Hochschulen 

§ 41 QualitätskennzeIchen 

Unterabschmtt 2 
Programmbeschwerde und Auskunftsrechte 

§ 42 Programmbeschwerde 

§ 43 EinsIchtnahmerecht und AufzeIchnungspflicht 

Unterabschmtt 3 
Recht auf Gegendarstellung 

§ 44 Gegendarstellung 

§ 45 Rechtsweg 

§ 46 

§ 47 

§ 48 

§ 49 

Unterabschmtt 4 
Datenschutz und Datenschutzrechte 

Datenschutz beIm pnvaten Rundfunk 

GeheImhaI tung 

Datenschutzbeauftragte des Veranstalters 

Datenschutzbeauftragte der LfM 

§ 50 Überwachung des Datenschutzes bel der LfM 

§ 51 Überwachung des Datenschutzes bel Veranstal
tern von Rundfunkprogrammen 

§ 52 

§ 53 

§ 54 

§ 55 

§ 56 

§ 57 

§ 58 

§ 58a 

§ 59 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

§ 66 

§ 67 

§ 68 

§ 69 

Abschmtt 7 
Lokaler Hörfunk 

Veranstalter 

Programmgrundsätze 

VerbreItungsgebIet 

Programmdauer 

Rahmenprogramm 

SendezeIt für Dn tte 

Zulassung zum lokalen Hörfunk 

Besondere Zulassungsvoraussetzungen für Ver
anstal tergememschaften 

Betnebsgesellschaft 

Rechte und Pflichten 

Kündigung der Verembarung 

Zusammensetzung der Veranstaltergemem
schaft 

BestImmung der GründungsmItglieder 

Mitgliedschaft 

Mi tgliederversammlung 

Vorstand 

Chefredakteurm oder Chefredakteur, RedaktI
onsstatut 

Stellen- und Wirtschaftsplan 

InformatIonspflichten 

§ 70 Anwendbare Vorschnften 

Abschmtt 8 
( weggefallen) 

Abschmtt 9 
Sendungen m Einnchtungen, Wohnanlagen und bel 

örtlichen Veranstaltungen 

§ 83 Veremfachtes Zulassungsverfahren 

§ 84 Sendungen m Einnchtungen 

§ 85 Sendungen m Wohnanlagen 

§ 86 Sendungen bel örtlichen Veranstaltungen 

Abschmtt 10 
Landesanstalt für Medien Nordrhem-Westfalen 

Unterabschmtt 1 
Allgememe Vorschnften 

§ 87 Rechtsform 

§ 88 Aufgaben 

§ 89 

§ 90 

§ 91 

Beteiligungen 

Organe 

Inkompatibilität 

§ 92 VorzeItIge Beendigung der Organmitgliedschaft 

Unterabschmtt 2 
MedienkommIssIon 

§ 93 Zusammensetzung 

§ 94 Aufgabe 

§ 95 Rechte und Pflichten, Kontrahlerungsverbot 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

AmtszeIt 

VorsItz und Verfahren 

Sitzungen 

Aufwendungen 

Unterabschmtt 3 
Dlrektorm oder DIrektor 

§ 100 Wahl 

§ 101 Inkompatibilität 

§ 102 Vertretung 

§ 103 Aufgaben 

§ 104 Stellvertretende Dlrektorm oder stellvertreten
der DIrektor 

Unterabschmtt 5 

Unterabschmtt 4 
( weggefallen) 

Haushalts- und Wirtschaftsführung, RechtsaufsIcht 

§ 109 Haushaltsplan 

§ 110 Grundsatz der SparsamkeIt und Wirtschaft-
lichkeIt 

§ 111 ErmächtIgung 

§ 112 Jahresabschluss und Geschäftsbencht 

§ 113 Prüfung des Jahresabschlusses 

§ 114 Prüfungsverfahren 

§ 115 Veröffentlichung 

§ 116 FinanzIerung 

§ 117 RechtsaufsIcht 

Abschmtt 11 
Verfahren bel Rechtsverstößen, Rücknahme 

und Widerruf 

§ 118 Rechtsverstoß 

§ 119 Rücknahme der Zulassung 

§ 120 Widerruf der Zulassung 

§ 121 Vertreter 

§ 122 Rücknahme der ZuweIsung emer Übertra
gungskapazItä t 

§ 123 Widerruf der ZuweIsung emer Übertragungs
kapazItät 

§ 124 Vermögensnachteile 
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Abschmtt 12 
Ordnungswldngkel ten 

§ 125 OrdnungswldngkeIten 

§ 126 StrafbestImmung 

Abschmtt 13 
Übergangs- und Schlussvorschnften 

§ 127 Übergangsregelung zur NeukonstItUlerung der 
MedienkommissIon 

§ 128 Übergangsregelung zu laufenden ZuweIsungs
verfahren 

§ 129 Landesrundfunkgesetz 

§ 130 Inkrafttreten" 

2. In § 1 Absatz 4 wIrd die Angabe "V und VI" durch die 
Angabe ,,5 und 6" ersetzt. 

3. In § 3 Absatz 2 Nummer 3 werden nach dem Wort 
"unabhänglge" die Wörter "ProduzentInnen und" eIn
gefügt. 

4. § 4 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "Medien" die 
Wörter "Nordrhem-Westfalen" emgefügt. 

b) Nach Absatz 1 wIrd folgender Absatz 2 emgefügt: 

,,(2) Jedes nach diesem Gesetz zugelassene landes
weIte, regIOnale oder lokale Rundfunkprogramm 
hat zu emem angemessenen Anteil auf das politI
sche, wIrtschaftliche, sozIale und kulturelle Leben 
1m Sendegebiet Bezug zu nehmen. Bel der BeurteI
lung der AngemessenheIt smd vor allem die Pro
grammkategone und der 1m Programmschema 
vorgesehene Anteil an InformatIOn und Benchter
stattung zu berücksIchtIgen. Das Nähere regelt die 
LfM durch Satzung." 

c) Der bISherIge Absatz 2 wIrd Absatz 3 und WIe folgt 
gefasst: 

,,(3) Absatz 1 gilt mcht, wenn em Veranstalter 
nach Artikel 5 des Europäischen Überemkommens 
über das grenzüberschreItende Fernsehen vom 27. 
Mal 1994 (BGBI. 1994 Ir S. 639) der RechtshoheIt 
emer anderen Vertragspartei oder nach Artikel 2 
der Richtlime 2010/13/EU des Europäischen Par
lamentes und des Rates vom 10. März 2010 zur Ko
ordimerung bestImmter Rechts- und Verwaltungs
vorschrIften der Mitgliedstaaten über die 
BereItstellung audiovIsueller Mediendienste (ABI. 
L 95 vom 15.04.2010, S. 1) der RechtshoheIt emes 
anderen Mitgliedstaats der Europäischen Umon 
oder emes Vertragsstaats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum unterliegt." 

d) Der bISherIge Absatz 3 wIrd Absatz 4 und WIe folgt 
gefasst: 

,,(4) AbweIchend von Absatz 2 gelten für lokalen 
Hörfunk, Bürgermedien, Sendungen m EinrIchtun
gen, Wohnanlagen und bel örtlichen Veranstaltun
gen die Abschmtte 6 bIS 9 dieses Gesetzes." 

e) Der bISherIge Absatz 4 WIrd Absatz 5. 

5. Dem § 7 Absatz 1 WIrd folgender Satz angefügt: 

"Im Rahmen der Verfahren nach Abschnitt 9 1St em 
Antrag auch m Textform möglich." 

6. § 8 Absatz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 WIrd das Wort "und" durch em Komma 
ersetzt und werden nach dem Wort "Programmka
tegorIe" die Wörter "und das Sendegebiet" emge
fügt. 

b) In Satz 2 WIrd das Wort "fünf" durch das Wort 
"zehn" ersetzt. 

7. § 9 Wird WIe folgt geändert: 

a) In Absatz 1 WIrd die Angabe ,,§ 22 RStV" durch 
die Angabe ,,§§ 22,29 RStV" ersetzt. 

b) Absatz 4 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(4) Für die Veränderungen WIrtschaftlicher und 
orgamsatonscher Art (§ 5 Absatz 2 Nummer 5), 
die der Veranstalter plant oder durchführt, nach
dem er die Rundfunkveranstaltung aufgenommen 
hat, gelten die Absätze 1 bIS 3 nur, sofern es SIch 
um wesentliche Veränderungen handelt. Welche 
Umstände für die Erfüllung der KnterIen nach 
§ 5 Absatz 2 Nummer 5 wesentlich smd, legt die 
LfM m der Zulassung fest." 

8. § 10 Absatz 2 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) DIe Sicherstellung der funktIOnsgerechten 
Erfüllung des gesetzlichen Auftrags des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks hat . .vorrang. Im 
Rahmen der Zuordnung analoger Ubertragungs
kapazitäten gilt der Vorrang nur für die Aufrecht
erhaltung der zum 31. Dezember 2013 bestehen
den Versorgungsgebiete der emzelnen gesetzlich 
bestImmten Programme; darüber hmausgehende 
analoge ÜbertragungskapazItäten können dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur 1m Fall, dass 
die LfM ihrerseIts kemen Bedarf für eme konkre
te Übertragungskapaz.~tät geltend mach.t, zuge
ordnet werden. Im Ubngen werden Ubertra
gungskapazItäten nach folgender Pnonslerung 
zugeordnet: 

1. Sicherung emer möglichst umfassenden Ver
sorgung der Bevölkerung mIt emem vlelfäl tI
gen Programmangebot und programmbegleI
tenden DIensten des prIvaten Rundfunks; 

2. Sicherung der FortentwIcklung des Rundfunks 
durch neue Rundfunktechniken." 

9. In § 10a WIrd die Angabe "Nr. 1 bIS 5" gestnchen. 

10. § lOb WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der ÜberschrIft werden nach dem Wort "Ein
führung" die Wörter "und WeIterentwIcklung" 
emgefügt. 

b) In Absatz 1 werden nach dem Wort " Einführung " 
die Wörter" und WeIterentwIcklung" emgefügt. 

c) Absatz 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 WIrd das Wort "Der" durch die 
Wörter "DIe Mimsterpräsldentm oder der" 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "ordnet" die 
Wörter "die Mimsterpräsldentm oder" emge
fügt. 

d) Absatz 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "entschel
det" die Wörter "die Mimsterpräsldentm 
oder" emgefügt. 

bb) In Satz 2 WIrd die Angabe "Nr. 1 bIS 5" ge
strIchen. 

11. § 11 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 11 
Zuordnungsverfahren 

(1) DIe Mimsterpräsldentm oder der MimsterpräsI
dent ordnet die dem Land Nordrhem-Westfalen zur 
Verfügung stehenden ÜbertragungskapazItäten zu. 
Der 1m Landtag zuständige Ausschuss WIrd über die 
Zuordnung unterrIchtet. 

(2) DIe dem Lan4 Nordrhem-Westfalen zur Verfü
gung stehenden UbertragungskapazItäten smd den 
öffentlich-rechtlichen Veranstaltern und der LfM be
kannt zu machen. 

(3) DIe Zuordnung von ÜbertragungskapazItäten er
folgt auf schnftlichen Antrag emes öffentlich-recht
lichen Veranstalters oder der LfM. In dem Antrag 1St 
der konkrete Bedarf für die Übertragungskap~.zItä
ten, msbesondere das Versorgungsgebiet, die Uber
tragungstechnik, die Versorgungs qualität und der 
ZeItrahmen der beabSIchtIgten Nutzung, darzulegen. 

(4) LIegen mehrere Anträge vor, die nach den Vorga
ben des § 10 zu berückSIchtIgen smd, WIrkt die Mi-



390 Gesetz- undVerordnungsblatt für das Land Nordrhem-Westfalen Nr. 21 vom 16. Juli 2014 

msterpräsldentm oder der MimsterpräsIdent darauf 
hm, dass sIch die Beteiligten über eme sachgerechte 
Zuordnung elmgen. Kommt eme Eimgung zustande, 
ordnet die lVUmsterpräsldentm oder der Mimsterprä
sIdent die UbertragungskapazItät zu. Kommt eme 
Eimgung zWIschen den Beteiligten mnerhalb von 
dreI Monaten nach der Bekanntgabe mcht zustande, 
entscheIdet die Mimsterpräsldentm oder der Mims
terpräsldent nach Anhörung des 1m Landtag zustän
digen Ausschusses. 

(5) DIe Mimsterpräsldentm od~~ der MimsterpräsI
dent soll die Zuordnung emer UbertragungskapazI
tät aufheben, wenn SIe für emen ZeItraum von mehr 
als zwölf Monaten nach der Zuordnung mcht genutzt 
wurde. Der öffentlich-rechtliche Veranstalter, der die 
Nutzung mnerhalb des ZeItraums nach Satz 1 unter
lässt, hat dies der Mimsterpräsldentm oder dem 
MimsterpräsIdenten anzuzeIgen. Satz 2 gilt ent
sprechend für die LfM, die von den pnvate:q. Veran
staltern Auskunft über die Nutzung von Ubertra
gungskapazItäten verlangen kann. 

(6) DIe 4.em Land voraussIchtlich zur Verfügung ste
henden UbertragungskapazItäten können auf Antrag 
unter der aufschIebenden Bedingung zugeordnet 
werden, dass diese mnerhalb von 30 Monaten dem 
Land tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. DIe 
Absätze 1 bIS 5 gelten entsprechend. 

(7) DIe LandesregIerung wIrd ermächtIgt, zur besse
ren Nutzung zugeo?;dneter und zur Schaffung zu
sätzlich nutzbarer UbertragungskapazItäten Verem
barungen mIt RegIerungen anderer Länder über 
Verlagerungen und die Einräumung von Standort
nutzungen zu schließen. SoweIt bestehende Nutzun
gen berührt smd, 1St vor Abschluss der Verembarung 
die ZustImmung des öffentlich-rechtlichen Veran
stalters oder der LfM emzuholen. 

(8) Auch außerhalb des Zuordnungsverfahrens koor
dimert die LfM die Interessen der pnvaten Anbleter 
und wIrkt unter diesen auf sachgerechte Lösungen 
hIn." 

12. § 12 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) Wer Rundfunkprogramme oder vergleIchbare 
Telemedien durch terrestnsche Sender verbreIten 
oder vy'eIterverbreIten will, bec1!lrf der ZuweIsung 
emer UbertragungskapazItät. Ubertragungskapa
zItäten können Rundfunkveranstaltern, AnbIetern 
vergleIchbarer Telemedien oder PlattformanbIe
tern zugewIesen werden. Satz 1 gilt auch für die 
VerbreItung m analogen Kabelanlagen, soweIt die 
Belegungsentscheldung mcht auf § 18 Absatz 9 
beruht. Satz 1 gilt mcht für Bürgermedien, mIt 
Ausnahme von Sendungen nach § 40d, und mcht 
für Sendungen nach Abschmtt 9." 

b) Absatz 2 wIrd aufgehoben. 

c) Absatz 3 wIrd Absatz 2 und WIe folgt gefasst: 

,,(2) Für die WeIterverbreItung von terrestnschen 
Rundfunkprogrammen oder vergleIchbaren Tele
medien gelten die §§ 23, 24 Absatz 4, 25 und 26 
entsprechend." 

13. § 13 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 13 
Zuweisungsvoraussetzungen 

Eine ÜbertragungskapazItät zur VerbreItung oder 
WeIterverbreItung von Rundfunkprogrammen oder 
vergleIchbaren Telemedien darf nur solchen Rund
funkveranstaltern, AnbIetern vergleIchbarer Teleme
dien oder PlattformanbIetern zugewIesen werden, 
die erwarten lassen, dass SIe JederzeIt wIrtschaftlich 
und orgamsatonsch m der Lage smd, die Anforde
rungen an die antragsgemäße VerbreItung oder Wel
terverbreItung der Programme oder Telemedienange
bote zu erfüllen. Rundfunkveranstaltern dürfen für 
die VerbreItung von Rundfunkprogrammen Übertra
gungskapazItäten nur zugewIesen werden, sofern eI
ne entsprechende Zula~sung hIerfür vorliegt. Platt
formanbIetern dürfen UbertragungskapazItäten nur 

zugewIesen werden, wenn sIchergestellt 1St, dass den 
Anforderungen an die Sicherung der Angebots- und 
Anbletervlelfalt entsprochen wIrd." 

14. § 14 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschnft wIrd das Wort "Vorrangent
scheIdung" durch das Wort "Grundsätze" ersetzt. 

b) Dem Absatz 1 wIrd folgender Absatz vorange
stellt: 

,,(1) DIe LfM entscheIdet über slie Verwendung 
der ihr zur Verfügung stehenden Ubertragungska
pazItäten entsprechend den Zielen des § 2. Hier
beI mmmt SIe folgende Pnonslerung vor: 

1. Sicherstellung emer flächendeckenden Versor
gung mIt lokalem Hörfunk 1m Sinne des § 54 
Absatz 2; 

2. Versorgung mIt emem analogen landesweIten 
Hörfunkprogramm; 

3. Versorgung mIt Sendungen m Hochschulen 
(§ 40d); 

4. Versorgung mIt Rundfunkprogrammen unter 
BerücksIchtIgung landesweIter, regIonaler und 
lokaler Belange; 

5. Versorgung mIt vergleIchbaren Telemedien." 

c) Der blshenge Absatz 1 wIrd Absatz 2 und WIe 
folgt gefasst: 

,,(2) Bestehen keme ausreIchenden Übertra
gungskapazItäten für alle Programmveranstalter, 
die die Voraussetzungen nach § 13 erfüllen, tnfft 
die LfM eme VorrangentscheIdung. DabeI berück
sIchtIgt die LfM die Memungsvlelfalt m den Pro
grammen (ProgrammvIelfalt) und die Vielfalt der 
Programmanbleter (AnbIetervIelfalt). Sie trägt 
dabeI auch dem Gedanken der AnreIzregulierung 
Rechnung. Das Nähere hIerzu regelt die LfM 
durch Satzung." 

d) Der blshenge Absatz 2 wIrd Absatz 3 und m 
Nummer 2 werden die Wörter "regIOnalen Viel
falt" durch die Wörter "Vielfalt 1m SendegebIet" 
ersetzt. 

e) Der blshenge Absatz 3 wIrd Absatz 4. 

f) Der blshenge Absatz 4 wIrd Absatz 5 und WIe 
folgt gefasst: 

'1.(5) Bel der Nutzung digItaler terrestnscher 
UbertragungskapazItäten m dem nach § 54 fest
gelegten VerbreItungs gebIet haben lokale Hör
funkprogramme Vorrang." 

g) Nach dem neuen Absatz 5 wIrd folgender Ab
satz 6 emgefügt: 

,,(6) Wird eme für die Versorgung mIt lokalem 
Hörfunk .. nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 vorge
sehene UbertragungskapazItät mcht von emem 
Veranstalter nach § 52 genutzt, soll diese Über
tragungskapazItät dem Jeweiligen Rahmenpro
grammveranstalter nach § 56 zur VerbreItung sel
I?:es Rahmenprogramms zugewIesen werden. Im 
Ubngen finden Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Num
mer 2 bIS 5 Anwendung." 

h) Der blshenge Absatz 5 wIrd Absatz 7 und WIe 
folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Verglelchbare 
Telemedien und" gestnchen. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter "Absatz 3 Nr. 2, 
3 und 4 smd" durch die Wörter "Absatz 4 
Nummer 2, 3 und 41St" ersetzt. 

i) Folgender Absatz 8 wIrd angefügt: 

,,(8) Für vergleIchbare Telemedien gelten die Ab
sätze 2 bIS 4 entsprechend:. Für die EntscheIdung 
über die ZuweIsung von UbertragungskapazItä
ten an PlattformanbIeter gilt § 51a Absatz 3 und 
4 RStV entsprechend." 
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15. In § 15 Absatz 1 werden nach Satz 1 die folgenden 
Sätze emgefügt: 

"Ihr neu zur Verfügung gestellte Übertragungskapa
zItäten schreibt Sle mnerhalb von sechs Monaten aus. 
Dle Sätze 1 und 2 gelten mcht für OptImlerungen so
Wle für ErweIterungen bereIts bestehender Versor
gungen, die nach § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bls 
3 zu berückslchtIgen smd." 

16. § 16 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Absatz 2 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(2) Der Antrag muss enthalten: 

1. Angaben über das vorgesehene VerbreItungsge
blet; 

2. Angaben über die Übertragungstechnik und 
die Versorgungsqualität; 

3. Angaben über die zu nutzende Übertragungs
kapazItät, sofern diese dem Antragsteller be
kannt lSt; 

4. Angaben zum ZeItrahmen der beabslchtIgten 
Nutzung." 

b) Folgender Absatz 4 wlrd angefügt: 

,,(4) Dle MedienkommlsslOn lSt über neu gemel
dete Versorgungsbedarfe unverzüglich zu mfor
mleren." 

1 7. § 17 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wlrd Wle folgt gefasst: 

".Dleser bestimmt das VerbreItungsgeblet1. die 
Ubertragungstechnik und die zugeordnete Uber
tragungskapazItät ganz oder m Teilen." 

b) Absatz 2 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(2) Dle Zuwelsung von ÜbertragungskapazItä
ten an Rundfunkveranstalter oder Anbleter von 
verglelchbaren Telemedien erfolgt befnstet für 
höchstens zehn Jahre; bel Rundfunkprogrammen 
darf die Zuwelsung den ZeItraum, für den die Zu
lassung zur Veranstaltung des Rundfunkpro
gramms erteilt lst, mcht überschreiten. Eine Ver
längerung der Zuwelsung um Jeweils höc~~tens 
zehn Jahre lSt möglich. Dle Zuwelsung von Uber
tragungskapazItäten, die für den lokalen Hörfunk 
nach § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 benötigt 
werden, darf für andere Zwecke nur für die Dau
er von höchstens emem Jahr erfolgen; Glelches 
gilt für die Zuwelsung nach § 14 Absatz 6 Satz 1. 
Eine Verlängerung lSt m den Fällen des Satzes 3 
um Jeweils hö~hstens em Jahr zulässlg. Dle Zu
welsung von UbertragungskapazItäten an Platt
formanbleter erfolgt für die Dauer von bls zu 
zehn Jahren; eme emmalige Verlängerung um bls 
zu zehn Jahre lSt zuläsSlg." 

c) In Absatz 3 Satz 2 wlret das Wort "VerbreItungs
art" durch das Wort "Ubertragungstechnik" er
setzt. 

18. § 18 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Dle Überschnft wlrd Wle folgt gefasst: 

,,§ 18 Analoge Übertragung m Kabelanlagen" 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "Der Be
treiber emer analogen Kabelanlage hat die Kanä
le der Kabelanlage" durch die Wörter "Der Be
treiber emer Kabelanlage hat die für analoge 
Verbreitung genutzten Kanäle der Kabelanlage" 
ersetzt. 

c) Absatz 2 wlrd Wle folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wlrd die Angabe ,,§ 14" durch die 
Angabe ,,§ 14 Absatz 2 bls 4" ersetzt. 

bb) Satz 2 wlrd aufgehoben. 

cc) Folgender Satz wlrd angefügt: 

"Das Nähere regelt die LfM durch die Sat
zung nach § 14 Absatz 2 Satz 4." 

d) Absatz 3 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(3) Bis zu zwel der nach Absatz 2 zu belegenden 
Kanäle smd mit lokalen oder reglOnalen Fernseh
programmen zu belegen, die lm Geltungsberelch 
dieses Gesetzes zugelassen smd. Dle Entschel
dung über die Anzahl der Kanäle nach Satz 1 und 
die Auswahl des Programms nach Maßgabe des 
§ 14 Absatz 2 bls 4 tnfft die LfM." 

e) Absatz 4 wud WIe folgt gefasst: 

,,( 4) In den an das Ausland angrenzenden Geble
ten soll emer der nach Absatz 2 zu belegenden 
Kanäle mit emem Programm belegt werden, das 
1m angrenzenden Ausland verbreItet wlrd und el
nen mhaltlichen Bezug zu diesem aufwelst." 

f) In Absatz 6 wIrd die Angabe ,,§ 14 Abs. 2" durch 
die Angabe ,,§ 14 Absatz 2 bls 4" ersetzt. 

g) In Absatz 9 Satz 2 werden die Wörter ,,§§ 20 
Abs. 3 und 4; 21 Abs. 3 gelten" durch die Wörter 
,,§ 20 Absatz 3 und 4 gilt" ersetzt. 

19. In § 19 Absatz 2 Wird die Angabe ,,250" durch die 
Angabe ,,500" ersetzt. 

20. § 21 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Absatz 2 Wird Wle folgt gefasst: 

,,(2) Der Betreiber hat slcherzustellen, dass die 
erforderlichen ÜbertragungskapazItäten für Bür
germedien nach § 40c zur Verfügung stehen." 

b) Absatz 3 Satz 2 wlrd aufgehoben. 

21. § 22 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,§ 22 
Unentgeltlichkeit 

Dle Verbreitung der m § 21 Absatz 2 genannten Bür
germedien erfolgt unentgeltlich. Dles gilt mcht für 
die Heranführung. Das Nähere regelt die LfM durch 
Satzung." 

22. In § 23 Absatz 1 Nummer 4 werden nach der Angabe 
"RStV" die Wörter" und des JMStV" emgefügt. 

23. § 24 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wlrd folgender Absatz vorange
stellt: 

,,(1) Betreiber von Kabelanlagen haben der LfM 
die lm Geltungs berelch dieses Gesetzes für die 
Verbreitung oder WeIterverbreItung von Rund
funk oder verglelchbaren Tel~medien genutzten 
oder zur Verfügung stehenden Ubertragungskapa
zitäten, das VerbreItungsgebiet und die Anzahl 
der versorgten WohnemheIten mmdestens emen 
Monat vor Inbetnebnahme, die Belegung spätes
~~ns emen Monat vor ihrem Begmn anzuzelgen. 
Anderungen smd unverzüglich anzuzelgen." 

b) Der blsherIge Absatz 1 wlrd Absatz 2. 

c) Der blsherIge Absatz 2 wlrd Absatz 3 und das 
Wort "lSt" wlrd durch das Wort "smd" ersetzt. 

d) Dle blsherIgen Absätze 3 und 4 werden die Absät
ze 4 und 5. 

e) Der bISherIge Absatz 5 wlrd Absatz 6 und Wle 
folgt gefasst: 

,).(6) DIe Absätze 2 bls 5 gelten entsprechend für 
Anderungen der Person des Veranstalters oder des 
Weiterverbreitenden, des WeIterverbreItungsge
blets und der Art und des Inhalts des Pro
gramms." 

24. In § 25 Absatz 2 werden nach dem Wort "Fernseh
programmen" die Wörter "oder verglelchbaren Tele
medien" emgefügt. 

25. § 27 wIrd Wle folgt geändert: 

a) Absatz 1 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(1) DIe LfM unterstützt und beglel~et die Um
stellung der analogen auf digitale Ube~~ragung 
SOWle die Einführung neuer digItaler Ubertra
gungstechniken. Hierbel koordimert Sle die Inter
essen der prIvaten Anbleter und wlrkt unter die-
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sen auf sachgerechte Lösungen hm. Zum Zwecke 
der Beschleumgung der DlgItalislerung unter
stützt die LfM msbesondere den Ausbau von Hör
funkangeboten, welche digItal terrestnsch für die 
zeItglelche Nutzung belieblg vleler Nutzermnen 
und Nutzer verbreItet werden, msbesondere 
durch InformatlOnskampagnen und die Beratung 
von Nutzermnen und Nutzern SOWle Anbletern." 

b) Absatz 3 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(3) Der Kabelanlagenbetreiber ~ann lm Rahmen 
des § 18 Absatz 9 für analoge Ubertragung ge
nutzte Kanäle digItalisleren. Dle stufenwelse Dl
gItalislerung m den durch § 18 Absatz 2 bls 8 be
stlmmten Berelchen bedarf der Einwilligung der 
LfM. Hierzu legt der Kabelanlagenbetreiber em 
Konzept vor, das von der LfM für verbmdlich er
klärt werden kann. Dle LfM erteilt die Einwilli
gung zum DlgItalislerungskonzept nur, wenn m 
allen Stadien der DlgItalislerung Memungsvlel
falt gewährlelstet wlrd und die Programm- und 
Anbletervlelfalt gewahrt lSt. Das DlgItalisle
rungskonzept hat den Interessen der Veranstalter 
und Anbleter verglelchbarer Telemedien SOWle 
der Mediennutzermnen und Mediennutzer Rech
nung zu tragen. Es hat msbesondere konkrete 
ZeItpläne für qie Umstellung zu enthalten und 
angemessene Ubergangsfnsten zugunsten der 
Veranstalter und Anbleter verglelchbarer Teleme
dien vorzusehen. Das DlgItalislerungskonzept be
darf der Zustlmmung der Veranstalter und Anble
ter, deren Rundfunkprogramme und verglelchbare 
Telemedien lm ZeItpunkt der Entscheldung ana
log übertragen werden." 

26. In § 28 werden m der Überschnft nach dem Wort 
"Einführung" die Wörter "und WeIterentwlcklung" 
emgefügt. 

27. § 30 Absatz 1 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(1) Neben Pilotversuchen nach § lOb lSt die Durch
führung von Modell- und Betnebsversuchen mIt 
neuen Techniken, Programmen und verglelchbaren 
Telemedien zulässlg. Modell- und Betnebsversuche 
smd auf eme Dauer von bls zu 6 Monaten zu befns
ten. Eine Verlängerung um bls zu drel Monate lSt zu
lässlg. Für Modell- und Betnebsversuche gelten die 
Bestlmmungen dieses Gesetzes entsprechend. Dle 
LfM kann mIt Ausnahmen der §§ 4 Absatz 1,5,6,31, 
33 bls 33e, 35, 38, 42 bls 51 und 118 bls 126 von ge
setzlichen Vorgaben abwelchen, wenn dies zur Errel
chung des ProJekt- oder Versuchszlels erforderlich 
lSt. Das Nähere regelt die LfM durch Satzung." 

28. § 31 wlrd Wle folgt gefasst: 

a) Absatz 1 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(1) Dle Veranstalter verbreIten Rundfunk als 
Medium und Faktor des Prozesses freler Mel
nungsbildung und als Sache der AllgememheIt. 
Dle Rundfunkprogramme haben das politlsche, 
wlrtschaftliche, sozlale und kulturelle Leben m 
ihrem Jeweiligen Sendegeblet darzustellen und 
entsprechend der Jeweiligen Programmkategone 
zu emer umfassenden InformatlOn und frelen m
divlduellen und öffentlichen Memungsbildung 
belzutragen, der Bildung, Beratung und Unter
haltung zu dienen und dem kulturellen Auftrag 
des Rundfunks zu entsprechen. Sie nehmen mso
fern eme öffentliche Aufgabe wahr. Rundfunkpro
gramme sollen auch BeIträge unabhänglger Pro
duzentmnen und Produzenten umfassen." 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden nach dem Wort "Män
nern" die Wörter "SOWle die glelchberechtlgte 
Teilhabe der Menschen mIt Behmderung" emge
fügt. 

c) Folgender Absatz 7 wlrd angefügt: 

,,(7) Im Sinne des Artikels 5 der UN-Behmder
tenrechtskonventlOn (BGBL 2008 Teil II Nr. 35 
vom 31. Dezember 2008) sollen Rundfunkveran
stal ter lm Rahmen ihrer techmschen und finanzl
ellen MöglichkeIten barnerefrele Angebote auf
nehmen." 

29. § 33 Absatz 3 wlrd Wle folgt geändert: 

a) In Satz 1 wlrd das Wort " bundesweIten " gestn
chen, nach dem Wort "Fernsehen" das Wort "bun
desweIt" emgefügt und die Angabe ,,20" durch 
die Angabe ,,15" ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wlrd folgender Satz emgefügt: 

"Dles gilt mcht für die Beteiligung an Hörfunk
veranstaltern, wenn durch wlrksame Vorkehrun
gen eme Verhmderung vorherrschender Mel
nungsmacht slchergestellt lSt; § 33a Abs. 2 Satz 3 
gilt entsprechend." 

30. § 33c wlrd Wle folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 9 werden die Wörter "Lan
desarbeItsgememschaft der kommunalen Migran
tenvertretungen" durch das Wort "Landesmtegra
tlOnsrat" ersetzt. 

b) Absatz 1 Satz 7 wlrd Wle folgt gefasst: 

"Dle entsendungsberechtlgten OrgamsatlOnen 
sollen Frauen und Männer lm Turnus der Amtspe
noden altermerend berückslchtlgen; diese Anfor
derung entfällt nur, wenn der Jeweiligen Instltutl
on wegen ihrer Zusammensetzung eme 
Entsendung von Frauen oder Männern regelmäßig 
oder lm Einzelfall mcht möglich lSt." 

c) Dem Absatz 2 wlrd folgender Satz angefügt: 

"Mitglieder können von den entsendungsberech
tlgten OrgamsatlOnen vorzeltIg abberufen wer
den, wenn sle aus der betreffenden OrgamsatIon 
ausgeschleden smd." 

d) Absatz 3 Satz 2 wlrd Wle folgt gefasst: 

"Dem Programmbelrat dürfen auch mcht ange
hören: Mitglieder gesetzgebender Körperschaften, 
Mitglieder der Bundes- oder emer Landesregle
rung, Beamtmnen und Beamte, die JederzeIt m 
den emstweiligen Ruhestand versetzt werden 
können, Wahlbeamtmnen und Wahlbeamte SOWle 
Personen, die m Partelen lm Sinne des § 2 des 
Partelengesetzes m der Fassung der Bekanntma
chung vom 31. Januar 1994 (BGBL I S. 149) m der 
Jeweils geltenden Fassung Vorstands ämter auf 
Landes- oder Bundesebene beklelden." 

e) In Absatz 5 wlrd nach Satz 1 folgender Satz em
gefügt: 

"Sie haben bel der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
die Interessen der Allgememheit zu vertreten und 
smd hIerbel an Aufträge oder Welsungen mcht ge
bunden." 

31. In § 35 Absatz 2 wlrd das Wort "Jugendmedien
schutz-Staatsvertrag" durch die Angabe "JMStV 
entsprechende" ersetzt. 

32. In § 38 Absatz 2 Satz 1 wlrd die Angabe ,,§§ 7 Abs. 4 
Satz 2, 44 Abs. 3 bls 5, 45, 45a" durch die Angabe 
,,§§ 7 Absatz 4 Satz 2, 7a Absatz 3, 45 Absatz 1" er
setzt. 

33. § 39 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,§ 39 
Medienkompetenz 

Dleses Gesetz dient nach Maßgabe des § 2 dem Ziel, 
Medienkompetenz lm Land zu fördern. Mediennut
zermnen und Mediennutzer sollen befählgt werden, 
selbstbestImmt und verantwortlich mIt Medien um
zugehen und an der InformatlOnsgesellschaft glelch
berechtlgt und barnerearm teilzuhaben. Dleser Auf
gabe dienen PrOJekte der Medienerzlehung und 
-bildung, der Aus- und WeIterbildung SOWle eme die 
InstltutlOnen und Einnchtungen übergrelfende Ver
netzung und ZusammenarbeIt. PrOJekte und Förder
maßnahmen nchten slch an alle Mediennutzermnen 
und Mediennutzer. Das schließt Medienschaffende 
em, die bel der Erschließung der Chancen und Po
tentIale der digItalen Medienentwlcklung unterstützt 
werden sollen. Bel der Vermlttlung von Medienkom
petenz sOWle zur IntegratlOn von Menschen mIt un
terschledlichem Hintergrund lelsten auch die Bür
germedien emen BeItrag." 
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34. Nach § 39 wIrd folgender § 39a emgefügt: 

,,§ 39a 
Medienversammlung 

DIe Medienversammlung mItiiert und fördert den 
DIskurs zWIschen den Mediennutzermnen und Medi
ennutzern und den Akteuren der Medienbranche un
ter EinbezIehung der Wissenschaft und der Politik 
über den Stand und die EntwIcklung der Medien m 
Nordrhem-Westfalen. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung." 

35. § 40 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 6 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(6) DIe LfM solllm Rahmen ihres Haushalts Zu
schüsse für Bürgermedien nach diesem Abschmtt 
gewähren. Sie fördert Maßnahmen und ProJekte 
für die Bürgermedien mIt dem Ziel ihrer msge
samt generatlonenübergrelfenden und mtegratl
ven Nutzung; hlerzu gehören auch Schul- und 
JugendproJekte zur Förderung von Medienkompe
tenz, die m KooperatlOn mIt emer Veranstalter
gememschaft durchgeführt werden, SOWle die 
Förderung der Grundlagen techmscher und orga
msatonscher Infrastruktur, welche der Produktl
on von BeIträgen und der kontmmerlichen ArbeIt 
der Einnchtungen der Bürgermedien dienen. Fer
ner unterstützt die LfM Ausbildungs- und Quali
fizlerungsproJekte und -maßnahmen. Das Nähere 
zur Ausgestaltung, VerbreItung, Förderung und 
Orgamsatlon der Bürgermedien regelt die LfM 
durch Satzung." 

b) Absatz 8 wIrd aufgehoben. 

36. § 40a wlrd Wle folgt geändert: 

a) Absatz 2 wIrd Wle folgt gefasst: 

,,(2) Bürgerfunk lm lokalen Hörfunk wlrd von 
Gruppen betneben, die lm VerbreItungsgeblet el
nes lokalen Hörfunkprogramms tätlg smd, über 
eme geelgnete Qualifizlerung verfügen und keme 
Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk ha
ben. Dle Mitglieder der Gruppen müssen ihre 
Wohnung oder ihren ständigen Aufenthalt lm Ver
breItungsgeblet haben; für Teilnehmer an Schul
und JugendproJekten wlrd dies vermutet, wenn 
die Schule oder Jugendemnchtung ihren Sitz 1m 
VerbreItungsgeblet hat. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung. Darm lSt auch zu regeln, wann el
ne geelgnete Qualifizlerung gegeben lSt oder Wle 
eme solche durch Teilnahme an emer Qualifizle
rungsmaßnahme erworben werden kann." 

b) Nach Absatz 4 Satz 2 wIrd folgender Satz emge
fügt: 

"Dle ProgrammbeIträge smd lm lokalen Pro
gramm anzukündigen; auf digItale Angebote der 
Gruppen soll der Veranstalter lokalen Hörfunks 
m semem Online-Angebot hmwelsen." 

c) Absatz 5 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(5) Der Bürgerfunk soll lm Programmschema 
der lokalen Hörfunkprogramme werktags m der 
ZeIt zWlschen 20 Uhr und 21 Uhr verbreItet wer
den. An Sonntagen und gesetzlichen Felertagen 
soll der Bürgerfunk gemäß Absatz 4 zWlschen 19 
Uhr und 21 Uhr verbreItet werden. Satz 1 und 2 
gelten mcht, wenn slch die Beteiligten anderwel
tlg elmgen. Andere oder zusätzliche SendezeIten 
können lm Einvernehmen mIt dem Veranstalter 
auch für Schul- und JugendproJekte zur Förde
rung der Medienkompetenz oder für die Gestal
tung von Llve-Sendungen mIt BürgerbeIträgen 
verembart werden. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung." 

37. § 40b Absatz 2 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Dle Wörter "dieser oder" werden gestnchen. 

b) Folgender Satz wlrd angefügt: 

"Satz 1 2. Alternatlve gilt mcht für dieVertreterm 
oder den Vertreter der Bürgermedien nach § 62 
Absatz 3 Satz 1." 

38. § 40c wlrd Wle folgt geändert: 

a) In der Überschnft wlrd das Wort "Bürgerfernse
hen" durch die Wörter "Lehr- und Lernsender" 
ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden nach dem Wort "kann" die 
Wörter "für die Veranstaltung von Hörfunk und 
Fernsehen Jeweils" emgefügt und das Wort "des
sen" durch das Wort "deren" ersetzt. 

c) Nach Absatz 1 wlrd folgender Absatz 2 emgefügt: 

,,(2) Dle LfM unterstützt die Nutzung digItaler 
VerbreItungswege durch die Bürgermedien. Sie 
fördert msbesondere das Entstehen emer gemem
samen Plattform, mIt der die AuffindbarkeIt von 
BeIträgen der Bürgermedien verbessert und die 
Teilhabe von Bürgermnen und ~ürgern durch In
teraktlvItät gestärkt wlrd. Im Ubngen gelten für 
die Zulassung nach Absatz 1 die Vorschnften des 
Abschnitts 2." 

d) Der bIshenge Absatz 2 wlrd Absatz 3 und Wle 
folgt gefasst: 

,,(3) Dle Zulassung erfolgt m der Regel für emen 
ZeItraum von Vler Jahren. Eine Verlängerung lSt 
möglich. Dle Zulassung kann P11t Nebenbestlm
mungen versehen werden. Im Ubngen gelten die 
Vorschnften des Abschmtts 2." 

e) Der blshenge Absatz 3 wlrd aufgehoben. 

39. § 40d wlrd Wle folgt geändert: 

a) Absatz 4 wlrd aufgehoben. 

b) DIe Absätze 5 bls 7 werden die Absätze 4 bls 6. 

40. § 42 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Absatz 2 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(2) Über Beschwerden, m denen die Verletzung 
der Vorschnften des JMStV, der Programmgrund
sätze (§ 31) und der Vorschnften über Werbung 
(§§ 7, 7a, 44, 45, 45a RStV), Sponsormg (§ 8 RStV) 
und GewmnspIele (§ 8a RStV) behauptet wlrd, 
entscheldet der Veranstalter mn er halb emes Mo
nats mIt schnftlicher Begründung. Dlese Be
schwerden smd nur mnerhalb von dreI Monaten 
nach Ausstrahlung der Sendung zulässlg. Der 
Programmveranstalter legt der LfM nach Ab
schluss Jedes KalenderJahres emen Bencht über 
die m diesem ZeItraum emgegangenen Beschwer
den nach Satz 1 vor. Dles gilt mcht fürVeranstal
ter nach § 40d." 

b) Dem Absatz 3 wlrd folgender Satz angefügt: 

"Entscheldungen nach Satz 3 smd lm Online-An
gebot der LfM zu veröffentlichen." 

41. Dem § 52 Absatz 1 wlrd folgender Satz angefügt: 

"Dle Sätze 2 und 3 gelten für programmbegleItende 
Telemedienangebote entsprechend." 

42. Dem § 53 Absatz 1 wlrd folgender Satz angefügt: 

"Dle Sätze 1 bls 4 gelten für programmbegleItende 
Telemedienangebote des lokalen Hörfunks entspre
chend." 

43. § 56 Absatz 2 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(2) Für das Rahmenprogramm gelten die den Hör
funk betreffenden Vorschnften der Abschmtte 2 und 
5 mIt Ausnahme des § 36 Absatz 2, 3, 5 bls 7 und des 
Abschmtts 6 Unterabschmtte 2 bls 4." 

44. In § 61 Absatz 2 wlrd nach Satz 2 folgender Satz em
gefügt: 

"Dle LfM kann von der Durchführung emes solchen 
Eimgungsverfahrens m begründeten Ausnahmefäl
len absehen." 

45. § 62 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 wlrd Wle folgt geändert: 

In Nummer 11 werden die Wörter "Verbraucher
Zentrale" durch das Wort "Verbraucherzentrale" 
ersetzt. 
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b) In Absatz 3 werden die Wörter "ausländischen 
Mitbürgermnen und Mitbürger" durch die Wörter 
"Mitbürgermnen und Mitbürger mit MigratlOns
hmtergrund, aus dem KreIS der örtlichen Orgam
satlOnen von Menschen mit Behmderungen" er
setzt. 

c) In Absatz 4 Satz 1 wIrd das Wort "zwei" durch 
das Wort" vIer" ersetzt. 

d) In Absatz 6 wIrd die Zahl ,,20" durch die Zahl 
,,23" ersetzt. 

46. § 63 Absatz wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 4 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wIrd nach dem Wort "m" die Anga
be ,,§ 62" emgefügt. 

bb) In Satz 2 wIrd nach dem Wort "m" die Anga
be ,,§ 62" emgefügt und werden die Wörter 
"Männer und Frauen" durch die Wörter 
"Frauen und Männer" ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort "Frauen" 
die Wörter "oder Männern" emgefügt. 

b) Absatz 6 wIrd aufgehoben. 

47. § 64 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wIrd folgender Satz emge
fügt: 

"Sie haben bel der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
die Interessen der AllgememheIt zu vertreten und 
smd hIerbeI an Aufträge oder WeIsungen mcht ge
bunden." 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort "Land
tags" em Komma und die Wörter "Beamtmnen 
und Beamte, die JederzeIt m den emstweiligen 
Ruhestand versetzt werden können, Wahlbeam
tmnen und Wahlbeamte SOWIe Personen, die m 
ParteIen 1m Sinne des § 2 des ParteIengesetzes 
Vorstandsämter auf Landes- oder Bundesebene 
bekleIden," emgefügt. 

c) In Absatz 5 werden die Wörter ,,§§ 63 Abs. 2, 113 
Abs. 1 Satz 2 und 3" durch die Wörter ,,§§ 63 Ab
satz 2, 113 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 
Satz 2" und die Wörter ,,§ 26 Abs. 5 Satz 4 und 5" 
durch die Wörter ,,§ 26 Absatz 5 Satz 1, 3, 4 und 
5" ersetzt. 

48. In § 65 Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter "Wirt
schafts- und Stellenplans" durch die Wörter "Stel
len- und Wirtschaftsplans" ersetzt. 

49. Dem § 67 Absatz 4 wIrd folgender Satz angefügt: 

"Dles gilt mcht für die Person der Chefredakteurm 
oder des Chefredakteurs selbst." 

50. § 68 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter "Wirt
schafts- und Stellenplans" durch die Wörter 
"Stellen- und Wirtschaftsplans" ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 wIrd folgender Satz angefügt: 

"Im Falle emes SchIedsverfahrens 1St die LfM zu 
beteiligen." 

c) Nach Absatz 2 wIrd folgender Absatz 3 emgefügt: 

,,(3) DIe Verembarung der Betnebsgesellschaft 
und der Veranstaltergememschaft hat sIcherzu
stellen, dass der Veranstaltergememschaft bIS zum 
Abschluss emes Jeweils neuen Stellen- und Wirt
schaftsplans angemessene FinanzmIttel 1m Sinne 
der §§ 58a, 60 Absatz 2 Nummer 2 zur Verfügung 
stehen. Hierzu SIeht die Verembarung entspre
che~9-e Verfahrens regeln für die BestImmung eI
nes Ubergangshaushalts vor." 

d) DIe blshengen Absätze 3 und 4 werden die Absät
ze 4 und 5. 

51. § 70 Satz 1 WIrd WIe folgt gefasst: 

"Für lokale Programme gelten die BestImmungen 
des Abschmtts 2, des Abschmtts 3 Unterabschmtt 2 
und der Abschmtte 5 und 6 entsprechend, soweIt m 
Abschmtt 7 mchts anderes geregelt 1St." 

52. In § 83 Absatz 4 WIrd die Angabe ,,§§ 4 Abs. 1, 7 
Abs. 1 und 2" durch die Wörter ,,§§ 4 Absatz 1,5,6,7 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2" ersetzt. 

53. § 84 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 WIrd aufgehoben. 

b) Absatz 3 Satz 1 WIrd aufgehoben. 

54. § 86 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 2 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) DIe Zulassung darf für dieselbe Veranstal
tung nur emmalig und nur für em bestImmtes 
Veranstaltungsgelände 1m Jeweiligen örtlichen 
VerbreItungsgebIet (§ 54) SOWIe längstens für die 
Dauer der Veranstaltung, höchstens für emen Mo
nat, erteilt werden." 

b) In Absatz 3 WIrd die Angabe "Abschmtt III" 
durch die Angabe "Abschmtt 3" ersetzt. 

55. § 88 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 WIrd folgender Absatz 2 emgefügt: 

,,(2) DIe LfM 1St verpflichtet, für em~ größtmögli
che Transparenz gegenüber der OffentlichkeIt 
Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck macht SIe ms
besondere ihre OrgamsatlOnsstruktur, emschließ
lich der Zusammensetzung der MedienkommIssI
on und der von ihr emgesetzten Ausschüsse, alle 
Satzungen, gesetzlich bestImmte Benchte SOWIe 
sonstIge InformatlOnen, die von wesentlicher Be
deutung für die LfM smd, m ihrem Online-Ange
bot bekannt. DabeI 1St die SchutzwürdigkeIt von 
personenbezogenen Daten und Betnebsgehelm
nIssen zu wahren." 

b) Der blshenge Absatz 2 WIrd Absatz 3 und folgen
de Sätze werden angefügt: 

"Zur GewährleIstung emes den Zielen des § 2 
entsprechenden Zugangs aller Nutzermnen und 
Nutzer zu Rundfunk und Telemedien setzt SIch 
die LfM für eme enge ZusammenarbeIt mIt ande
ren zuständigen Stellen em. Hierzu gehört auch 
eme ZusammenarbeIt 1m Hinblick auf die Ent
WIcklung von Anforderungen an Netzneutralität. 
DIe LfM kann zur ErreIchung der Ziele des § 2 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzneutrali
tät treffen." 

c) Nach dem neuen Absatz 3 WIrd folgender Ab
satz 4 emgefügt: 

,,(4) Im Rahmen ihrer AufsIchtsfunktIon 1St die 
LfM kontmUIerlich zur Beobachtung von Rund
funkprogrammen und Telemedienangeboten ver
pflichtet. Zu den Ergebmssen legt SIe jährlich eI
nen Bencht vor." 

d) Der blshenge Absatz 3 WIrd Absatz 5 und WIe 
folgt gefasst: 

,,(5) Aufgabe der LfM 1St es, Medienkompetenz 
1m Sinne des § 39 zu fördern. DIes umfasst die 
Förderung von ProJekten zur Medienkompetenz
förderung, emschließlich der Aus- und Fortbil
dung m Medienberufen. DIe LfM mItiiert und un
terstützt msbesondere mnovatIve PrOJekte der 
MedienerzIehung und Formen selbstorgamslerten 
Lernens. DabeI trägt SIe dafür Sorge, dass es auch 
frel zugängliche Lernangebote und GelegenheIten 
zum Erwerb von Medienkompetenz gibt. Sie un
terstützt zudem ehrenamtliche ImtIatIven zur 
Förderung der Medienkompetenz m der Durch
führung." 

e) Nach dem neuen Absatz 5 werden die folgenden 
Absätze 6 bls 11 emgefügt: 

,,(6) DIe LfM lelstet emen BeItrag zurVernetzung 
von PrOJekten zur Förderung von Medienkompe
tenz und -erzlehung m Nordrhem-Westfalen. Zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben arbeItet die LfM mIt 
anderen Einnchtungen und InstItutIonen, msbe
sondere mIt Schulen und den Trägern der öffent
lichen und der freIen Jugendhilfe, zusammen. Sie 
mformlert Mediennutzermnen und Mediennutzer 
als zentrale Anlaufstelle über die verschledenen 
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MedienkompetenzproJekte m Nordrhem-Westfa
len. Sie legt jährlich emen Bencht über ihre Tä
tIgkeIt hIerzu vor. 

(7) DIe LfM fördert Bürgermedien nach Maßgabe 
der §§ 40 bIS 40c. 

(8) Zur Umsetzung der Ziele des § 2 hat die LfM 
die Aufgabe, Vielfalt und PartIZIpatIOn msbeson
dere 1m lokalen und regIOnalen Raum zu fördern. 
Sie soll den TransformatIonsprozess des lokalen 
und regIOnalen Journalismus m Nordrhem-West
falen beobachten und analYSIeren. Auf dieser Ba
SIS sollen Handlungsempfehlungen für die Ge
währleIstung von lokalem und regIOnalem 
Journalismus m Nordrhem-Westfalen und AnreI
ze für eme Benchterstattung über den lokalen 
und regIOnalen Raum m Nordrhem-Westfalen 1m 
Rundfunk und den vergleIchbaren Telemedien 
entWIckelt werden. Um der Konvergenz der Medi
en Rechnung zu tragen und die EinbezIehung der 
verschIedenen Akteure des lokalen und regIOna
len Journalismus zu ermöglichen, erfolgt die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe durch eme Gesell
schaft des Pnvatrechts, an der SIch auch Dntte 
beteiligen können. 

(9) DIe LfM berät Veranstalter, Betnebsgesell
schaften, AnbIeter, Betreiber von Kabelanlagen 
und andere, deren Rechte und Pflichten dieses 
Gesetz regelt, und erteilt allgememe Auskünfte 
über die Rechte von Rundfunkteilnehmermnen 
und -teilnehmern und die MöglichkeIten der 
Rechtswahrnehmung. 

(10) DIe LfM unterstützt Maßnahmen und Pro
Jekte, die eme möglichst fiächendeckende Versor
gung mIt lokalem Rundfunk gewährleIsten oder 
die der Einführung und Erprobung neuer Rund
funktechniken dienen. Sie kann bIS zum 31. De
zember 2020 die techmsche Infrastruktur zur Ver
sorgung des Landes, msbesondere die für Zwecke 
des lokalen Rundfunks m VerbreItungsgebIeten 
mIt emem überdurchschmttlich hohen Kostenauf
wand für die terrestnsche Versorgung des VerbreI
tungsgebIetes erforderliche, SOWIe PrOJekte für 
neuartIge Rundfunkübertragungstechniken för
dern. 

(11) DIe Landesanstalt für Medien benchtet jähr
lich über die techmsche ReIchweIte und den 
Empfang der regIOnalen Fensterprogramme ge
mäß § 31 a LMG." 

f) Der bIshenge Absatz 4 WIrd Absatz 12 und WIe 
folgt gefasst 

,,(12) DIe LfM kann wIssenschaftliche Untersu
chungen zur Veranstaltung, VerbreItung und WeI
terverbreItung von Rundfunkprogrammen und 
vergleIchbaren Telemedien durchführen, soweIt 
dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforder
lich 1St. Hierzu gehören auch die Erforschung der 
MedienwIrkung, msbesondere mIt Blick auf neue 
Programmformen und -strukturen, SOWIe für die 
Umsetzung der Ziele des § 2 relevante Fragen der 
Netzneutralität. Forschung zu Fragen der Netz
neutralität soll auch m ZusammenarbeIt mIt an
deren zuständigen Stellen auf Bundes- und Euro
paebene durchgeführt werden. DIe LfM stellt die 
für ihre ForschungstätIgkeIt erforderlichen Mittel 
1m Rahmen ihres Haushalts zur Verfügung." 

g) Nach Absatz 12 werden die folgenden Absätze 13 
und 14 emgefügt: 

,,(13) DIe LfM leIstet emen BeItrag zur DISkUSSI
on über die FortentwIcklung der Medien. Hierzu 
führt die LfM mmdestens emmal jährlich eme 
Medienversammlung nach Maßgabe des § 39a 
durch. DIe MedienkommIsSIOn beschließt über die 
KonzeptIOn und Ausgestaltung der Medienver
sammlung. 

(14) DIe LfM legt jährlich emen Bencht zur Ent
WIcklung der Angebots- und AnbIeterstruktur der 
Medien m Nordrhem-Westfalen (Medienkonzent
ratIOnsbencht) vor." 

h) Der blshenge Absatz 5 WIrd Absatz 15. 

56. Dem § 89 WIrd folgender Absatz 7 angefügt: 

,,(7) DIe LfM legt über ihre Beteiligungen jährlich 
emen Bencht zusammen mit dem Prüfvermerk des 
Abschlussprüfers vor." 

57. § 91 Absatz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nummer 3 WIrd das Wort "Kommunale" gestn
chen. 

b) Nach Nummer 3 WIrd folgende Nummer 4 emge
fügt: 

,,4. Personen, die m ParteIen 1m Sinne des § 2 des 
ParteIengesetzes Vorstands ämter auf Landes
oder Bundesebene bekleIden,'.' 

c) DIe bIshengen Nummern 4 bIS 11 werden die 
Nummern 5 bIS 12. 

d) Folgender Satz WIrd angefügt: 

"Ausgeschlossen smd auch Personen, die die Kn
terIen des Satzes 1 Nummer 1 bIS 4 mnerhalb der 
letzten 18 Monate vor Amtsantntt erfüllten." 

58. § 92 Absatz 2 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) DIe Feststellung nach Absatz 1 1. und 2. Fall 
tnfft die oder der VorsItzende der MedienkommIsSIOn 
und gibt die Feststellung der MedienkommIsslOn be
kannt. DIe Feststellung nach Absatz 1 3. Fall tnfft 
die MedienkommIsSIOn." 

59. § 93 WIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Absätze 1 und 2 werden WIe folgt gefasst: 

,,(1) DIe MedienkommIsSIOn besteht aus 41 Mit
gliedern. 

(2) Acht Mitglieder, davon mmdestens dreI Frau
en und dreI Männer, werden vom Landtag ent
sandt. Hiervon WIrd J~ em Mitglied durch Jede 
FraktIon benannt. Im Ubngen oder wenn die Zahl 
der FraktIonen die Zahl der zu entsendenden Mit
glieder übersteIgt, werden die Mitglieder auf
grund von Vorschlagslisten nach den Grundsätzen 
der Verhältmswahl (d'Hondtsches Höchstzahlver
fahren) bestImmt. Bel gleIcher Höchstzahl ent
scheIdet über die BestImmung des letzten Mit
glieds das von der PräsIdentm oder dem 
PräSIdenten des Landtags zu ZIehende Los." 

b) Absatz 3 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(3) Je em Mitglied WIrd entsandt: 

1. durch die Evangelischen Kirchen m Nord
rhem-Westfalen, 

2. durch die Katholische Kirche, 

3. durch die Landesverbände der Jüdischen Ge
memden von N ordrhem und Westfalen und 
die Synagogen-Gememde Köln, 

4. durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, 
LandesbezIrk Nordrhem-Westfalen, 

5. durch die Gewerkschaft ver.di, LandesbezIrk 
Nordrhem-Westfalen, Fachgruppe Medien, 
Deutsche Journalistmnen und Journalisten
Umon (dju), 

6. durch den Deutschen Journalisten-Verband, 
Landesverband N ordrhem-Westfalen, 

7. durch die LandesvereImgung der ArbeItge
berverbände Nordrhem-Westfalen und den 
N ordrhem-Westfälischen Handwerkstag e. v., 

8. aus dem BereIch der Wissenschaft (Landes
rektorenkonferenz N ordrhem-Westfalen; 
Landesrektorenkonferenz der Fachhochschu
len des Landes Nordrhem-Westfalen), 

9. aus dem BereIch der WeIterbildung (Landes
verband der Volkshochschulen von Nord
rhem-Westfalen; GesprächskreIs für Landes
orgamsatIonen der WeIterbildung m 
N ordrhem-Westfalen), 

10. aus den BereIchen Kunst und Kultur (Landes
musikrat N ordrhem-Westfalen; Bundesver-
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band bildender Künstlermnen und Künstler, 
Landesverband N ordrhem-Westfalen; Kultur
rat Nordrhem-Westfalen), 

11. aus dem BereIch Film (Filmbüro Nordrhem
Westfalen; Verband der Fernseh-, Film- und 
VideowIrtschaft Nordrhem-Westfalen; Film
und Fernseh-Produzentenverband Nordrhem
Westfalen), 

12. aus dem BereIch der Förderung der Medien
kompetenz (Landesarbeltsgememschaft Lo
kale MedienarbeIt NRW e.V, und Gesellschaft 
für Medienpädagogik und Kommunikations
kultur (GMK), Landesgruppe NRW), 

13. aus dem BereIch Bürgermedien (Landesver
band Bürgerfunk NRW (LBF), Interessenge
memschaft gememnützlger Rundfunk (IGR), 
Landesverband Offener Kanäle NRW und 
Campusradios NRW e.V), 

14. aus dem BereIch SozIales (ArbeItsgemem
schaft der SpItzenverbände der FreIen Wohl
fahrtspflege des Landes N ordrhem -Westfalen), 

15. durch den Frauenrat Nordrhem-Westfalen 
und die LandesarbeItsgememschaft der Faml
lienverbände m N ordrhem-Westfalen, 

16. durch den Deutschen Kinderschutzbund, 
Landesverband N ordrhem-Westfalen, und der 
AktlOn Jugendschutz (AJS), 

17. durch den LandesJugendrmg Nordrhem
Westfalen, 

18. durch den SozIalverband Deutschland, Lan
desverband Nordrhem-Westfalen, den SozIal
verband VdK, Landesverband Nordrhem
Westfalen, 

19. durch die Landessemorenvertretung Nord
rhem-Westfalen, 

20. aus dem KreIs der Verbrauchermnen und Ver
braucher (Verbraucherzentrale Nordrhem
Westfalen e.V), 

21. durch den Landessportbund Nordrhem-West
falen, 

22. durch die nach § 12 Landschaftsgesetz NRW 
anerkannten Vereme, 

23. aus dem KreIS der Migrantmnen und Migran
ten (LandesmtegratlOnsrat Nordrhem-West
falen), 

24. durch den Landesbehmdertenrat NRW e.v., 

25. durch die Verelmgung der Industne- und 
Handelskammern m Nordrhem-Westfalen, 
IHK NRW - DIe Industne- und Handelskam
mern m Nordrhem-Westfalen e.V 

26. durch den Bundesverband InformationswIrt
schaft, TelekommunikatlOn und neue Medien 
e.V (BITKOM), und den Verband der deut
schen InternetwIrtschaft e.V (eco), 

27. durch den ZeItungsverlegerverband Nord
rhem-Westfalen e.V (ZVNRW)." 

c) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
emgefügt: 

,,(4) Fünf Mitglieder werden durch gesellschaft
lich relevante Gruppen entsandt, die m der 
GesamtsIcht mit den nach den Absätzen 1 bIS 3 
bestimmten entsendeberechtIgten Stellen die Viel
falt der aktuellen gesellschaftlichen Strömungen 
und Kräften m Nordrhem-Westfalen wIderspIe
geln. Verbände und sonstige mcht öffentlich
rechtliche OrgamsatlOnen, die mcht bereits nach 
Absatz 3 entsendeberechtIgt smd, können sIch bIS 
spätestens neun Monate vor Ablauf der Jeweiligen 
Amtszeit der MedienkommlsslOn für die Jeweils 
nachfolgende Amtszeit beIm Landtag um emen 
Sitz m der MedienkommlsslOn bewerben. DIe ge
memsame Bewerbung mehrerer Verbände oder 
OrgamsatIonen 1St zuläsSIg; ParteIen 1m Sinne des 
§ 2 des Parteiengesetzes smd von emer Bewer
bung ausgeschlossen. Das Bewerbungsverfahren 

und die Bewerbungsfnst sollen zwölf Monate vor 
Ablauf der Jeweiligen Amtszeit der Medienkom
miSSlOn 1m Mimstenalblatt für das Land Nord
rhem-Westfalen und 1m Online-Angebot des 
Landtages SOWIe der LfM bekannt gemacht wer
den. Der Landtag beschließt spätestens sechs Mo
nate vor Ablauf der Jeweiligen Amtszeit der Me
dienkommlsslOn mit Zwel-Dnttel-MehrheIt, 
welchem der Bewerber für die neue Amtspenode 
der MedienkommlsslOn em Sitz zusteht. Das zu 
entsendende Mitglied SOWIe seme Stellvertretung 
gemäß § 93 Absatz 8 dürfen durch die entsende
berechtIgte Stelle erst nach dem Beschluss des 
Landtags bestimmt werden. 

(5) Ein Mitglied wIrd durch die MedienkommIssI
on bestimmt. Natürliche Personen können sIch bIS 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Jeweili
gen Amtszeit der MedienkommlsslOn für die Je
weils nachfolgende Amtszeit bel der LfM um die 
Mitgliedschaft m der MedienkommlsslOn bewer
ben. Das Bewerbungsverfahren und die Bewer
bungsfnst sollen zwölf Monate vor Ablauf der Je
weiligen Amtszeit der MedienkommlsslOn 1m 
Online-Angebot der LfM bekannt gemacht wer
den. DIe amtierende MedienkommlsslOn bestimmt 
spätestens zweI Monate vor Ablauf ihrer Amts
zeit, welcher der zugelassenen Bewerbermnen 
oder welchem der zugelassenen Bewerber für die 
Jeweils nachfolgende Amtspenode der Medien
kommlSSlOn em Sitz zusteht. Jedes der nach Ab
satz 3 entsandten Mitglieder wählt m geheImer 
Abstimmung eme Bewerberm oder emen Bewer
ber; emen Sitz erhält die Bewerberm oder der Be
werber, die oder der die meIsten Stimmen auf sIch 
veremt. Bel gleIcher StImmzahl entscheIdet das 
von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der 
MedienkommlsslOn zu zIehende Los. Satz 1 bIS 6 
gelten entsprechend für die Wahl des stellvertre
tenden Mitglieds. Für den Fall des § 96 Absatz 3 
1St eme Nachrückliste mit fünf Personen nach 
dem Verfahren der Sätze 5 und 6 zu erstellen." 

d) Der blshenge Absatz 4 wIrd Absatz 6 und WIe 
folgt gefasst: 

,,(6) Sind nach Absatz 3 und 4 mehrere Orgamsa
tIonen entsendungsberechtIgt, können SIe für die 
Jeweilige Amtszeit nur em Mitglied bestimmen." 

e) Der blshenge Absatz 5 wIrd Absatz 7 und m 
Satz 1 werden nach dem Wort "OrgamsatlOnen" 
die Wörter "nach Absatz 3" emgefügt. 

f) Der blshenge Absatz 6 wIrd Absatz 8 und m 
Satz 1 werden die Wörter "wählen oder zu entsen
den" durch das Wort "bestImmen" ersetzt. 

g) Der blshenge Absatz 7 wIrd aufgehoben. 

h) DIe blshengen Absätze 8 und 9 werden die Ab
sätze 9 und 10 und Absatz 9 WIe folgt gefasst: 

,,(9) Solange und soweit Mitglieder der Medien
kommlsslOn mcht bestimmt werden, verrmgert 
sIch deren Mitgliederzahl entsprechend." 

60. § 94 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 6 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,6. die Bestimmung oder die Abberufung emer 
stellvertretenden Dlrektorm oder emes stellver
tretenden DIrektors,'.' 

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 
und 4 emgefügt: 

,,(3) DIe UnabhängIgkeit der EntscheIdungen der 
MedienkommlsslOn 1St orgamsatonsch und finan
zIell sIcherzustellen. Dazu 1St die MedienkommIs
SIon mit den erforderlichen finanzIellen und per
sonellen Ressourcen auszustatten. 

(4) DIe oder der Vorsitzende der Medienkommls
SlOn schlägt dieser unter Beachtung des für die 
LfM geltenden Rechts und des Grundsatzes der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit die Einstel
lung und Entlassung des Personals 1m GremIen
büro vor. DIe Umsetzung der von der Medienkom
miSSlOn beschlossenen Maßnahmen obliegt der 
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Dlrektorm oder dem Dlrektor. Dle oder der Vor
sItzende der MedienkommlsslOn übt das fachliche 
Welsungsrecht gegenüber den lm Gremlenbüro 
tätIgen Personen aus." 

c) Der blshenge Absatz 3 wlrd Absatz 5 und Wle 
folgt gefasst: 

,,(5) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Me
dienkommlsslOn von der Dlrektorm oder dem Dl
rektor die erforderlichen Auskünfte verlangen 
und Einslcht m die Unterlagen der LfM nehmen. 
Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben kann Sle 
m bestImmten Fällen auch emzelne Mitglieder 
beauftragen oder unter Beachtung des Grundsat
zes der SparsamkeIt und WirtschaftlichkeIt be
schließen, auch Sachverständige und Gutachten 
zu beauftragen. Dlese Beauftragungen kann auch 
die oder der Vorsitzende der MedienkommlsslOn 
umsetzen; §§ 102 bls 104 bleiben unberührt. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Überwachung der 
Geschäftsführung der Dlrektorm oder des Dlrek
tors; die Dlrektorm oder der Dlrektor hat die Me
dienkommlsslOn unverzüglich über die Vergabe 
von Aufträgen, deren Auftragswert 25 000 Euro 
überstelgt, und vlerteljährlich über sämtliche 
Ausgaben der LfM zu unternchten. Das Nähere 
regelt die LfM durch Satzung." 

d) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 
emgefügt: 

,,(6) Dle MedienkommlsslOn kann Ausschüsse bil
den, die der VorbereItung von Sitzungen der Me
dienkommlsslOn dienen. Bel der Zusammenset
zung der Ausschüsse lSt dem Gebot der 
Staatsferne Rechnung zu tragen und auf eme hm
relchend plurale Besetzung Bedacht zu nehmen; 
msbesondere darf der Anteil der nach § 93 Ab
satz 2 entsandten Mitglieder Jeweils mcht mehr 
als em Dnttel betragen. Glelches gilt sowohl für 
die BestImmung der VorsItzenden der Medien
kommlsslOn und der Ausschüsse als auch für die 
BestImmung der stellvertretenden VorsItzenden. 
Näheres regelt die LfM durch Satzung. 

(7) Dle MedienkommlsslOn kann über ihre ArbeIt 
Presse- und ÖffentlichkeItsarbeIt betreiben. § 102 
bleibt unberührt." 

e) Der blshenge Absatz 4 wlrd Absatz 8. 

61. § 95 wlrd Wle folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wlrd folgender Absatz 3 emgefügt: 

,,(3) Dle MedienkommlsslOn stellt eme regelmäßi
ge Fort- und WeIterbildung ihrer Mitglieder zu 
medienrelevanten, msbesondere zu JournalistI
schen, techmschen und datenschutzrelevanten 
Themen slcher." 

b) Der blshenge Absatz 3 wlrd Absatz 4 und Satz 4 
wlrd durch folgende Sätze ersetzt: 

"Auch sonstIge Tatsachen, die eme dauerhafte In
teressenkollislOn begründen können, smd durch 
das Mitglied unverzüglich der oder dem VorsIt
zenden der MedienkommlsslOn anzuzelgen. Lle
gen die Tatsachen m der Person der oder des Vor
sItzenden der MedienkommlsslOn vor, hat Sle oder 
er unverzüglich die Mitglieder der Medienkom
mlSSlOn SOWle die für die Rechtsaufslcht zustän
dige Behörde zu mformleren. Über das Vorliegen 
emer dauerhaften InteressenkollislOn entscheldet 
die MedienkommlsslOn, wobel die oder der Be
troffene mcht mItwlrkt. Wird eme dauerhafte In
teressenkollislOn festgestellt, erlischt die Mit
gliedschaft m der MedienkommlsslOn." 

c) Der blshenge Absatz 4 wlrd Absatz 5 und Wle 
folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "VorsItzen
den" em Semikolon und die Wörter "der oder 
die VorsItzende erteilt die Auskünfte gegen
über der für die Rechtsaufslcht zuständigen 
Behörde" emgefügt. 

bb) Folgender Satz wlrd angefügt: 

"Dle Angaben smd jährlich lm Online-Auf
tntt der LfM zu veröffentlichen." 

d) Der blshenge Absatz 5 wlrd Absatz 6 und Wle 
folgt gefasst: 

,,(6) §§ 20 und 21 VwVfG NRW finden entspre
chend Anwendung. Dle Mitglieder der Medien
kommlSSlOn haben die Vorsitzende oder den Vor
sItzenden unverzüglich darauf hmzuwelsen, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, dass lm Einzel
fall die Voraussetzungen .. der §§ 20, 21 VwVfG 
NRW vorliegen könnten. Uber das Vorliegen emes 
Ausschlussgrundes oder der Besorgms der Befan
genheIt entscheldet die MedienkommlsslOn, wobel 
die oder der Betroffene mcht mItwlrkt. Wird das 
Vorliegen emes Ausschlussgrundes oder der Be
sorgms der BefangenheIt festgestellt, lSt die oder 
der Betroffene von der weIteren Beschlussfassung 
ausgeschlossen." 

62. § 96 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 2 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(2) Mitglieder können von den nach § 93 Ab
satz 3 und 4 Jeweils entsendungsberechtIgten Or
gamsatlOnen vorzeItIg abberufen werden, wenn 
SIe aus der betreffenden OrgamsatIon ausgeschIe
den smd oder entgegen § 95 Absatz 4 tätIg gewor
den smd. Im Fall der NeukonstItmerung des 
Landtags während der laufenden AmtszeIt der 
MedienkommlsslOn scheIden die blshengen nach 
§ 93 Absatz 2 entsandten Mitglieder und deren 
Stellvertretermnen oder Stellvertreter mIt der 
Neubenennung von Mitgliedern und deren Stell
vertretermnen oder Stellvertretern, spätestens Je
doch dreI Monate nach NeukonstItmerung des 
Landtags, aus der MedienkommlsslOn aus. Für die 
Abberufung und Neubenennung gilt der ZeIt
punkt der Mitteilung an die VorsItzende oder den 
VorsItzenden der MedienkommlsslOn." 

b) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

,,(3) ScheIdet em Mitglied oder em stellvertreten
des Mitglied während der laufenden AmtszeIt aus 
der MedienkommIsslOn aus, wlrd, wer ihm nach
folgen soll, für den Rest der laufenden Medien
kommlsslOn nach § 93 Absatz 2 bIS 4 bestImmt. 
ScheIdet em auf der Grundlage emer LIste nach 
§ 93 Absatz 2 oder Absatz 5 bestImmtes Mitglied 
während der laufenden AmtszeIt aus der Medien
kommlsslOn aus, wIrd es durch das nächste auf 
derselben LIste vorgeschlagene Mitglied ersetzt. 

(4) ScheIdet em Mitglied aus, scheldet auch seme 
Stellvertreterm oder sem Stellvertreter aus. DIe 
Stellvertretung erfolgt während der laufenden 
AmtszeIt bIS zur Neubenennung des Mitglieds 
und semer Stellvertreterm oder semes Stellver
treters, längstens Jedoch für dreI Monate nach 
AusscheIden des vorhengen Mitglieds, § 93 Ab
satz 8 Satz 2 gilt entsprechend." 

63. In § 97 Absatz 2 Satz 1 wIrd nach den Wörtern "Re
gelungen der" die Angabe "nach § 93 Absatz 3" em
gefügt. 

64. § 98 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 2 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) Dle Sitzungen smd öffentlich. In begründe
ten Ausnahmefällen kann die MedienkommlsslOn 
mIt der MehrheIt der StImmen ihrer Mitglieder 
den Ausschluss der ÖffentlichkeIt beschließen. 
PersonalangelegenheIten, die aus Gründen des 
PersönlichkeItsschutzes des Personals der Lan
desmedienanstalt vertraulich smd, smd stets un
ter Ausschluss der ÖffentlichkeIt zu behandeln. 
Durch Satzung kann die ÖffentlichkeIt für solche 
AngelegenheIten ausgeschlossen werden, bel de
nen die Erörterung von Betnebs- oder Geschäfts
gehelmmssen Dntter unvermeIdlich 1St." 

b) Nach Absatz 2 wIrd folgender Absatz 3 emgefügt: 

,,(3) Sämtliche Beschlüsse und Ergebmsse der öf
fentlichen Sitzungen smd gememsam mIt emer 
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Anwesenhel tsliste m geeIgneter Form 1m Online
Angebot der LfM bekannt zu machen; § 88 Ab
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend. DIe Tagesordnun
gen der Sitzungen der Medienkomm1sslOn smd 
Jeweils mmdestens zweI Wochen zuvor 1m Online
Angebot der LfM zu veröffentlichen." 

c) Der b1shenge Absatz 3 wIrd Absatz 4 und nach 
dem Wort "slch" wIrd das Wort "JederzeIt" emge
fügt. 

d) DIe b1shengen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sätze 5 und 6. 

e) Der b1shenge Absatz 6 wIrd Absatz 7 und m 
Satz 1 werden die Wörter "der abgegebenen StIm
men" gestnchen. 

f) Der b1shenge Absatz 7 wIrd Absatz 8 und WIe 
folgt gefasst: 

,,(8) Für Wahlen gelten die Absätze 5 und 6 ent
sprechend. Gewählt 1st, wer die MehrheIt der 
StImmen der Mitglieder der Medienkomm1sslOn 
auf sIch vere1mgt. Kommt eme Wahl hIernach 
mcht zustande, so findet unverzüglich em neuer 
Wahlgang statt, m dem gewählt 1st, wer die meIS
ten StImmen erhält. Nimmt die gewählte Person 
die Wahl mcht an, so findet nach Maßgabe der 
Sätze 2 und 3 em neuer Wahlgang statt. Sind m 
emer Sitzung nach Absatz 6 Satz 2 wemger als 
die MehrheIt der Mitglieder anwesend, so 1St ge
wählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
StImmen erhält; Absatz 6 Satz 3 findet Anwen
dung." 

65. § 99 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 99 
Aufwendungen 

(1) DIe Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
der Medienkomm1sslOn haben Anspruch auf Ersatz 
von ReIsekosten mIt Ausnahme des Tagegeldes. Das 
Nähere regelt die LfM durch Satzung, die der Ge
nehmIgung der RechtsaufsIcht bedarf. 

(2) Neben den ReIsekosten nach Absatz 1 erhalten 
die Mitglieder der Medienkomm1sslOn für die Jeweils 
erste monatliche Sitzung der Medienkomm1sslOn und 
die Jeweils erste monatliche Sitzung ihrer Ausschüs
se bel Teilnahme em Sitzungsgeld von Jeweils 200 
Euro. Für Jede weItere monatliche Sitzung beträgt 
das Sitzungsgeld bel Teilnahme 30 Euro. GleIches 
gilt für die stellvertretenden Mitglieder 1m Fall emer 
Vertretung. Zudem haben die Mitglieder Anspruch 
auf eme monatliche Aufwandsentschädigung m Hö
he von 350 Euro. DIe oder der VorsItzende erhält die 
Aufwandsentschädigung m 2,8-facher, das Mitglied, 
das die Stellvertretung 1m VorsItz wahrmmmt, und 
VorsItzende von Ausschüssen m 1,9-facher Höhe; die 
stellvertretenden Mitglieder der Medienkomm1sslOn 
erhalten die Aufwandsentschädigung m 0,75-facher 
Höhe." 

66. § 100 WIrd WIe folgt geändert: 

Absatz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 WIrd folgender Satz emgefügt: 

"D1e D1rektorm oder der DIrektor muss die Be
fähIgung zum Richteramt haben." 

bb) Folgender Satz WIrd angefügt: 

"Eine Neuwahl darf frühestens neun Monate vor 
Ablauf der laufenden Amtspenode erfolgen." 

cc) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

"Der DIenstvertrag onentIert SIch an den 
Grundsätzen, die für Beamte auf ZeIt gelten. DIe 
Bezüge und die VersorgungsleIstungen dürfen 
höchstens emer Besoldung un9: Versorgung nach 
Besoldungsgruppe B 10 (§ 20 UBesG NRW) ent
sprechen. Der DIenstvertrag bedarf der Geneh
mIgung der RechtsaufsIcht." 

dd) In Absatz 4 werden die Wörter "gewählt 1St" 
durch die Wörter "das Amt angetreten hat" er
setzt." 

67. § 103 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 WIrd die Angabe "Abschmtt 
IX" durch die Angabe "Abschmtt 9" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 WIrd die Angabe ,,§ 88 Abs. 2" 
durch die Angabe ,,§ 88 Absatz 3" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 3 WIrd angefügt: 

,,(3) DIe Medienkomm1sslOn kann der D1rektorm 
oder dem DIrektor durch Satzung weItere Aufga
ben 1m Zusammenhang mIt der Telemedienauf
sIcht nach allgememen Gesetzen und der Erte1-
lung von UnbedenklichkeItsbestätIgungen über
tragen." 

68. § 104 WIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Überschnft WIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 104 
Stellvertretende Direktorin oder stellvertretender 

Direktor" 

b) Absatz 1 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) DIe BestImmung zur stellvertretenden D1-
rektonn oder zum stellvertretenden DIrektor er
folgt höchstens für die Dauer der Amtspenode 
der D1rektorm oder des DIrektors. ScheIdet die 
D1rektorm oder der DIrektor vorzeItIg aus dem 
Amt aus, mmmt die stellvertretende D1rektorm 
oder der stellvertretende DIrektor deren Aufga
ben wahr, bIS eme neue D1rektonn oder eIn neuer 
DIrektor das Amt angetreten hat." 

c) Absatz 2 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) § 101 gilt entsprechend." 

d) In Absatz 3 werden die Wörter "Vertreterm oder 
den Vertreter" durch die Wörter "stellvertretende 
D1rektorm oder den stellvertretenden DIrektor" 
ersetzt. 

69. Dem § 109 Absatz 2 WIrd folgender Satz angefügt: 

"Der Haushaltsplan hat ausreIchende finanZIelle und 
personelle Ressourcen für die Erfüllung der Aufga
ben der Medienkomm1sslOn auszuweIsen." 

70. In § 114 Absatz 2 Satz 1 WIrd die Angabe "des § 318" 
durch die Angabe "der §§ 318 und 319" ersetzt. 

71. § 115 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 115 
Veröffentlichung 

Nach der endgültIgen Feststellung des Jahresab
schlusses hat die D1rektorm oder der DIrektor den 
Jahresabschluss und die vom Landesrechnungshof 
für mcht erledigt erklärten Teile des Prüfungsbe
nchts zu veröffentlichen. DIe Veröffentlichung erfolgt 
1m Online-Angebot der LfM, wobeI auf diese Veröf
fentlichung Jeweils 1m Mimstenalblatt des Landes 
N ordrhem -Westfalen hmzuwe1sen 1St." 

72. § 117 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) DIe Mimsterpräs1dentm oder der Mimster
präsIdent führt die RechtsaufsIcht über die LfM. 
Der RechtsaufsIcht smd die zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgabe erforderlichen Auskünfte zu erteI
len und EinSIcht m die Unterlagen zu gewähren. 
Sie 1St berechtIgt, das zuständige Organ durch 
schnftliche Mitteilung auf Maßnahmen oder Un
terlassungen der LfM hmzuwe1sen, die die Geset
ze verletzen." 

b) In Absatz 2 werden die Wörter "vom Mimsterprä
sIdenten" durch die Wörter "von der Rechtsauf
sIcht" und Jeweils die Wörter "der MimsterpräsI
dent" durch die Wörter "die RechtsaufsIcht" 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter "Der Mims
terpräs1dent" durch die Wörter "D1e Rechtsauf
sIcht" ersetzt. 

73. § 118 WIrd WIe folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wIrd das Wort "Veranstalter" durch 
das Wort" Verpflichteten" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wIrd die Angabe "Abschmtt XII" 
durch die Angabe "Abschmtt 12" ersetzt. 

74. In § 120 Absatz 1 Nummer 1 wIrd die Angabe ,,§ 119 
Satz 1 Nr. 2 und 3" durch die Angabe ,,§ 119 Ab
satz 1 Nummer 2 und 3" ersetzt. 

75. § 122 Absatz 1 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) DIe ZuweIsung emer ÜbertragungskapazItät 1st 
nach vorhenger Anhörung des betroffenen Veranstal
ters, Anbleters oder PlattformanbIeters zurückzu
nehmen, wenn dieser SIe durch unnchtIge oder un
vollständige Angaben, durch Täuschung, Drohung 
oder sonstIge rechtswldnge Mittel erlangt hat." 

76. § 123 Absatz 1 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) DIe ZuweIsung emer ÜbertragungskapazItät 1St 
nach vorhenger Anhörung des Veranstalters, Anble
ters oder PlattformanbIeters zu WIderrufen, wenn 

1. die Voraussetzungen der §§ 13, 14 mcht mehr er
füllt smd, 

2. die BestImmungen der §§ 16 Absatz 3 oder 17 Ab
satz 3 mcht emgehalten werden oder 

3. die VerbreItung oder WeIterverbreItung aus Grün
den, die vom Veranstalter, Anbleter vergleIchbarer 
Telemedien oder PlattformanbIeter zu verantwor
ten smd, mcht zum vorgesehenen ZeItpunkt be
gonnen oder mnerhalb emer von der LfM be
stImmten Fnst mcht aufgenommen oder mcht 
fortgesetzt wIrd." 

77. § 124 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 124 
Vermögensnachteile 

Der Veranstalter, Anbleter oder PlattformanbIeter 
wIrd für emen Vermögensnachteil, den er mfolge be
rechtIgter Maßnahmen nach den vorstehenden Vor
schnften erleIdet, mcht entschädigt." 

78. § 125 Absatz 2 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Nummer 2 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,2. entgegen § 12 ohne ZuweIsung emer Übertra
gungskapazItät durch die LfM Rundfunkpro
gramme oder vergleIchbare Telemedien verbreItet 
oder weiterverbreItet,'.' 

b) In Nummer 3 werden die Wörter "entgegen §§ 7 
Abs. 2, 16 Abs. 3 Angaben mcht rechtzeItIg zur 
Verfügung stellt oder" gestnchen. 

c) N ach Nummer 3 wIrd folgende Nummer 4 emge
fügt: 

,,4. entgegen § 24 Absatz 1 den Betneb oder die 
Belegung emer Kabelanlage oder Änderungen des 
Betnebs oder der Belegung emer Kabelanlage 
mcht anzeIgt,'.' 

d) DIe bIshenge Nummer 4 wIrd Nummer 5 und die 
Angabe ,,§ 24 Abs. 1" wIrd durch die Angabe 
,,§ 24 Absatz 2" ersetzt. 

e) DIe blshengen Nummern 5 und 6 werden die 
Nummern 6 und 7. 

79. § 127 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 127 
Übergangsregelung zur N eukonstituierung 

der Medienkommission 

(1) DIe zum 1. Juli 2014 laufende AmtszeIt der Medi
enkomrrnsslOn (§ 96) wIrd bIS zum 1. März 2015 ver
längert. 

(2) Für die NeukonstItmerung der MedienkommIssI
on nach der durch Absatz 1 bestImmten AmtszeIt gilt 
§ 93 Absatz 4 mIt der Maßgabe, dass die m Satz 2 be
stImmte Fnst VIer Monate, die m Satz 4 bestImmte 
Fnst sechs Monate, die m Satz 5 bestImmte Fnst 
zweI Monate beträgt; § 93 Absatz 5 gilt mIt der Maß
gabe, dass die m Satz 2 bestimmte Fnst VIer Monate 
und die m Satz 3 bestImmte Fnst sechs Monate be
trägt." 

80. § 128 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 128 
Übergangsregelung zu laufenden Zuweisungs-

verfahren 

Für Verfahren zur ZuweIsung von Übertragungska
pazitäten, m denen die Ausschreibung vor dem 1. Juli 
2014 endete, gilt dieses Gesetz m der Fassung vom 2. 
Juli 2002 (Gv. NRW. S. 334), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2013 (Gv. 
NRW. S. 875)." 

81. § 130 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschnft werden das Komma und das 
Wort "Benchtspflicht" gestnchen. 

b) Satz 2 wIrd aufgehoben. 

82. In den BezeIchnungen der Abschmtte I bIS XIII wer
den Jeweils die römIschen Ziffern durch arabIsche 
Ziffern ersetzt. 

Artikel 2 
Änderung des 

Telemedienzuständigkeitsgesetzes 

Das TelemedienzuständigkeItsgesetz vom 29. März 2007 
(Gv. NRW. S. 137), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
30. Oktober 2007 (Gv. NRW. S. 445) geändert worden 1st, 
wIrd WIe folgt geändert: 

1. § 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschnft wIrd das Wort "Telemedienzu
ständigkeIt" durch die Wörter "Aufslcht bel Tele
medien" ersetzt. 

b) Absatz 1 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) DIe Landesanstalt für Medien Nordrhem
Westfalen (LfM) 1St die nach § 59 Absatz 2 RStV 
zuständige AufsIchtsbehörde für das gesamte Land 
N ordrhem -Westfalen." 

c) Nach Absatz 1 wIrd folgender Absatz 2 emgefügt: 

,,(2) Zuständige Behörde 1m Sinne von § 59 Ab
satz 1 RStV 1St die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und InformatIonsfreiheIt (LDI)." 

d) Der bIshenge Absatz 2 wIrd Absatz 3. 

e) Der blshenge Absatz 3 wIrd aufgehoben. 

2. Nach § 1 wIrd folgender § 2 emgefügt: 

,,§ 2 
Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten 

Zuständige Verwaltungsbehörde 1m Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswld
ngkeIten m der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert 
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 
(BGBl. I S. 3786), 1St 

a. m den Fällen des § 16 Absatz 1 und 2 Nummer 1 
Telemediengesetz die LfM, 

b. m den Fällen des § 16 Absatz 2 Nummer 2 bIS 5 Te
lernediengesetz die oder der LDI." 

3. Der blshenge § 2 wIrd § 3 und WIe folgt gefasst: 

,,§ 3 
Inkrafttreten 

DIeses Gesetz tntt am Tag nach der Verkündung m 
Kraft." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

DIeses Gesetz tntt am Tag nach der Verkündung m Kraft. 

Düsseldorf, den 4. Juli 2014 

DIe LandesregIerung 
N ordrhem-Westfalen 



400 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhem-Westfalen - Nr. 21 vom 16. Juli 2014 

(L. S.) 
DIe Mimsterpräs1dentm 

Hannelore K r a f t 

DIe Mimsterm 
für Schule und WeIterbildung 

Sylv1a L öhr man n 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Der Mimster 
für ArbeIt, Integratlon und SozIales 

Guntram S c h n eId e r 

Der Mimster 
für Klimaschutz, Umwelt, LandwIrtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes Rem m e 1 

DIe Mimsterm 
für BundesangelegenheIten, Europa und Medien 

Dr. Angelica S c h wall - D ü ren 

- GV NRW 2014 S. 387 

7123 

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Zuständigkeiten nach 

dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
und die Angelegenheiten der Berufsbildung im 

Rahmen der Handwerksordnung (HwO) 
sowie die Zuständigkeiten nach dem Berufs

qualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 
Vom 4. Juli 2014 

Auf Grund 

- des § 5 Absatz 3 Satz 1 des LandesorgamsatlOnsgeset
zes vom 10. Juli 1962 (GV NRW. S. 421), der zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mal 2000 (GV 
NRW. S. 462) geändert worden 1st, und msoweIt nach 
Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses, 

der §§ 73 Absatz 2, 105 des Berufsbildungsgesetzes 
vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) und 

- des § 8 Absatz 4 des BerufsqualifikatlOnsfeststellungs
gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) 

verordnet die LandesregIerung: 

Artikel 1 

DIe Verordnung über die ZuständigkeIten nach dem Be
rufsbildungsgesetz (BBiG) und die AngelegenheIten der 
Berufsbildung 1m Rahmen der Handwerksordnung 
(HwO) SOWIe die ZuständigkeIten nach dem Berufsquali
fikahonsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 5. September 
2006 (GV NRW. S. 446), die zuletzt durch Verordnung 
vom 11. September 2012 geändert worden 1St (GV NRW. 
S. 426), wIrd WIe folgt geändert: 

1. § 6 Absatz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe a wIrd vor dem Wort 
"StudienmstItuts" das Wort "Jeweiligen" emge
fügt. 

b) In Nummer 15 Buchstabe a wIrd vor dem Wort 
"StudienmstItuts" das Wort "Jeweiligen" emge
fügt. 

c) Nach Nummer 15 wIrd folgende Nummer 15a em
gefügt: 

,,15a. m dem Ausbildungsberuf Kaufmann und 
Kauffrau für Büromanagement 

a) 1m kommunalen BereIch m den Fällen 

der §§ 32, 33, 76 des Berufsbildungsgesetzes die 
AufsIchtsbehörde , 

der §§ 8,34 des Berufsbildungsgesetzes die aus
bildende Körperschaft, 

der §§ 39, 40, 46, 48, 54, 56, 59, 62 Absatz 3 des 
Berufsbildungsgesetzes der Träger des Jeweili
gen Studienmshtuts für kommunale Verwal
tung, 

der §§ 9, 47, 77, 79 des Berufsbildungsgesetzes 
das für Inneres zuständige Mimstermm, 

b) 1m BereIch der Landesverwaltung m den Fällen 

der §§ 9, 47, 77, 79 des Berufsbildungsgesetzes 
das für Inneres zuständige Mimsten um, 

der §§ 39 Absatz 1, 40, 43, 48 Absatz 1 des Be
rufsbildungsgesetzes das Landesprüfungsamt 
für Verwaltungslaufbahnen, 

1m Übngen die Ausbildungsbehörde, 

c) 1m BereIch der landesunmIttelbaren SozIalver
sIcherungsträger 

die Industne- und Handelskammern Jeweils für 
ihren BezIrk,'.' 

2. In § 8 Nummer 1 Buchstabe a wIrd vor dem Wort 
"Studienmshtute" das Wort "Jeweiligen" emgefügt. 

3. § 10 Absatz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe a wIrd vor dem Wort 
"Studienmstltuts" das Wort "Jeweiligen" emge
fügt. 

b) In Nummer 14 Buchstabe a wIrd vor dem Wort 
"Studienmshtuts" das Wort "Jeweiligen" emge
fügt. 

c) Nach Nummer 14 wIrd folgende Nummer 14a em
gefügt: 

,,14a. für die BerufsqualifikatlOn Kaufmann und 
Kauffrau für Büromanagement 

a) 1m kommunalen BereIch der Träger des Jeweili
gen StudienmstItuts für kommunale Verwal
tung, 

b) 1m BereIch der Landesverwaltung das Landes
prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen, 

c) 1m BereIch der landesunmIttelbaren SozIalver
sIcherungsträger die Industne- und Handels
kammern Jeweils für ihren BezIrk,'.' 

Artikel 2 

DIese Verordnung tntt am 1. August 2014 m Kraft. 

Düsseldorf, den 4. Juli 2014 

DIe LandesregIerung 
N ordrhem -Westfalen 

DIe Mimsterpräs1dentm 

Hannelore K r a f t 

Der Mimster 
für ArbeIt, IntegratlOn und SozIales 

Guntram S c h n eId e r 

- GV NRW. 2014 S. 400 
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